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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1967

Norm

ABGB §1295 IId1

ABGB §1304 BIIb

StVO §20 Abs1 IA

Rechtssatz

Wer sich als Kraftfahrer dem polizeilichen Haltegebot und der anschließenden erkannten Verfolgung durch die Polizei

mit gefährlich übersetzter Geschwindigkeit zu entziehen sucht, haftet für die Folgen eines Unfalls, den die

verfolgenden Polizeibeamten erleiden. Zur Frage des mitwirkenden Verschuldens des Geschädigten in diesem Falle.

Veröff: VersR 1967,580
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